
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/1/18 3Ob456/60,
8Ob213/99b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1961

Norm

EO §35 K

WG Art10

Rechtssatz

Im Verfahren nach § 35 EO kann auf das Grundgeschäft, das der Hingabe eines Blankoakzepts zugrundelag, nicht mehr

zurückgegri7en werden. Es können Einwendungen, die im Wechselverfahren unterlassen wurden, nicht nachgeholt

werden.
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